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Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n 

Betrifft: Gesetzeshilfsdienst 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag beehrt sich, in 

der Anlage je 25 Ausfertigungen der dem 

a.) Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu Zl. 20040/2-1a/84, 20547/2-1b/84, 
20764/1-1b/84, 20585/1-1b/84 und 21134/1-1a/84 

b.) Bundesministerium für Justiz 
zu GZ ~8.009/37-1 7/84 

erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um Kenntnisnahme zu 

übersenden. 

Wien, am 20. Juni 1984 

DER 

Hofrat Dr.Soukup 
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• 
ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 199/84 
GZ.1416/84 

Zu GZ. 18.009/37-1 7/84 

An das 
Bundesministerlum fUr Justiz 
Museumstraße 7 

1070 WIE N 

Betr.: Entwurf eines Gerlchts- und Justizverwaltungs­
gebUhrengesetzes 1985 

Der gefertigte Österreichische Rechtsanwaltskammer­
tag erstattet zum Entwurf eines Geric:hts- und Justlzver­
wal tU'ngsgebUhrengesetzes 1985 nach.atehende 

S TEL L U N G NAH M E 

A. ALLG&:MEINEBEMERKUNGEN 
• 

Der gegenständliche Entwur.fwird vom Österreiehi­
sehen Rechtsanwaltskammertag außerordentlich begrUBt. Er 
stellt eine wesentliche Verbesserung und Vereinfachung 
dieses Rechtsgebietes dar und erfUlltim Ubrigen weitest­
gehend Forderungen der österreich ischen Rechtsanwaltschaft, 
die seit Jahrzehnten erhoben werden. 

Auf ein1ge, im Zusammenhang mit der Neuregelung, 
insbesondere der Bestimnn.ang des § 6, sich ergebende Pro­
bleme wird 1n der Besprechung der einzelnen Bestimmungen 
noch zurUckzukommen sein. Der Österreich ische Rechtsan­
waltskammertag betont aber, daß die im Folgenden nicht be­
sprochenen Bestimmungen seine Zust1mmungerhalten. 
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B. BEMERKUNGEN ZU EINZ~~NEN BE~}~~~~N. 

zu § 2/1/9: 

Oie Ents~ehung des GebUhrenanspruches im Verlassenschaftverfahren 

mit dem Zeitpunkt der Abgabe der Einantwortungsurkunde an die 
Geschäftsstelle zur Ausfertigung, ist, wie bereits in der Besprechung 
des Rohentwurfes erw·ähnt wurde, deshalb wenig sinnvoll, weil dies ein 
Zeitpunkt ist, der außerhalb des internen Gerichtsbetriebes nicht in 

Erscheinung tritt, und auch de f~cto keinen GebUhrenanspruch zur 
Durchsetzung bringt, wenn z.B., aus welchem Grund auch immer, die zur 
Ausfertigung abgegebene Einantwortungsurkunde nie zugestellt wird. Es 
wird daher empfohlen, die entsprechende Stelle in der gleichen Weise zu 

regeln wie die Bestimmung des 9 2/3 im Zusammenhang mit der Entschei­
dung über den Unterhalt, näm1ich mit der Zustellung der Einantwortungs­
urkunde an die Erben. Erst dann kann sinnvoll eine Gebühr entstehen und 
kann auch sinnvollerweise diese Gebühr notwendigerweise durch Zwang 

durchgesetzt werden. 

zu § 21~: 

Hier gilt das gleiche wie im § 2/1/g gesagt wurde. 

zu § 3: 

Diese Bestimmung ist besonders zu begrüßen, wobei insbesondere im 

3 .Absat~' der Anregung des Osterreichischen Rechtsanwaltskamnertages auf 

Abscil,;iffung der Bogengebühr entsprochen wurde. 

zu § 4/2: 

Die diesbezügl iche Bestirrmung, insb!':!sondere auch was die Mögl ichkeit 

der Uberweisung der Gebühren anbE:!langt, ist zu begrüßen. 
Verschiedentlich wurden Bedenken gegen die Notwendigkeit des 

Anschlusses des Originalüberweisungs-Beleges geäuf3ert und behauptet, daß 
diese Bestirrmung den Bestilll11ungen des ~ 131 BAO. über die Aufbewahl'ung 
von 6elegen und des § 1426 ABGB. über den Anspruch auf eine Quittung 
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widersprechen. Hiezu ist zu sagen, daß nicht nur, wie in den Erläutern­
den Bemerkungen richtig ausgeführt wurde 9 im § 168/3 PatentG. eine 
analoge Bestimmung seit Jahrzehnten besteht und bisher keinerlei Anlaß 

zu Komplikationen~ weder mit den Steuerbehörden~ noch mit dem Staat als 
Gebührengläubiger geführt hat, und dab daher auch nich,t anzunehmen ist, 
daß die Finanzbehörden deshalb Schwierigkeiten machen werden, weil 
derartige Belege in der Buchhaltung nur in Kopie vorhanden sein werden. 
Der Hinweis auf ~~ 1426 ABGB. geht aber ins Leere, da schließlich die 
weitere BehandlUng der Sache genügend Beweis fUr die Erfüllung der Ge­

bührenpflicht darstellt. 

,zu § 6.:. 

Vorweg sei bei öesprechung dieser 3estimmung, die sozusagen das 
Kernstück des nauen Systems darstellt, nochmals darauf hingewiesen, wie 

dies schon in der Stel1ungnahmf.! zum Rohentwurf erfolgtet daß die Bei­

behaltung der Trennung zwischen GerichtsgebUhren und Ausfertigungskosten 

sachlich nicht gereChtfertigt ist und eine wesentliche Beeinträchtigung 

der pOSitiven Wirkungen des neuen Gesetzes darstellen mu!3. Es wird daher 

nochmals angeregt~ den § 1 ades Gerichtl iehen Einbringungsgesetzes 
aufzuheben und die Ausfertigungskosten in die GerichtsgebUhren zu 
inkorporieren. 

Weiters muf. darauf hingewiesen werden, da,J vielfach die Ansicht 
geäul::>ert wurde, dad die VoraUssEtzung der Erfüllung einer gebUhrenrecht-
1 ichen Pfl'icht fÜt~ das rät igwerden des Gerichtes unzulässig und mit 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen nicht in Einklang zu bringen ist. 
Diese Rechtsansicht ist durch nichts begrUndet. Erstens stellt di~ 

öst~rreichische Rechtsordnung eine Einheit dar. Diese verfassungsgesetz­
liche normierte Einheit ist aus dem Text des Artikel 1 der Bundes­
verfassung normativ eindeutig zu entnehmen. Es heißt dort, daß ihr -
also der Republik Dsterreich ,~ Recht vom Volke ausgeht. Es steht dort in 
keiner weise, dab zwischen dem Steuerrecht~ dem Zivilrecht. dem Straf­
recht etc., hinsichtlich seiner Entstehung irgendein Unterschied gemacht 

werden kann, sodaLj die Verzahnung der Rechtsgebiete ein Resultat der 
angefÜhrten verfassungsrechtlichen Bestimmung dar-:.tellt. 
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ZWeitens rnui) aber darauf hingewü;sen werden, daß das System des § 6 

des Entwurfes keineswegs allein dasteht. Es werden zum Beispiel keine 

gnmdbücher'l ichen Einverleibungen vorgenommen) bevo!" flicht der Nachweis 

der Bezahlung der Grunderwerbsteuer vorliegt und es werden eine ganze 
,ü~ihe von hand(:;lsregisterl icfl€rI Eintragungim flicht vorgenommen, solange 

, 

nicht der Nac:hweis der Gebührenentt~ichtung gegeben ist. Was in diesen 

beiden Sparten gilt und bisher unangefochten blieb, muß auch für den 
livilproze!J lTIi:iglich se'in. 

Allerdings erscheint dh~ Regelung in €:linern Fall unvollständig. Wenn 

zum Be'ispiel knapp vor Ab'Jauf der Verjährungsfrist eine Klage bei 

Gericht eingereicht wird, die Verj~hrung hiedurch somit unterbrochen er­

scheint, d~e Geoühr aber nicht entric:ht(~t wurde und daraufhin"mäglicher­

weise mOflate~ oder jahrelang nichts geschieht, die Unterbrechung der 

Verjätwung aber aufrecht bleibt~ ist dies e'ine Konsequenz, die aus all­

gemeinen fh!chtsgrundsätzen nicht akzeptabel erscheint. In den Erläutern­

den Bemerkungen wird zu diesem Fall zwar ausgefUhrt, dai3 die Verjährung 

ja nur dann unterbrochen wird, wenn diS Gerichtsverfahren gehörig 
fortgesetzt wird und man der Ansicht sein müsse, daß eine mutwillige 

Nichtentrichtung von GebUhren als nicht gehörige Fortsetzung angesehen 
wc~rden muß. Dü~se Rechtsansicht scheint lw~r durchaus richtig und 

plausibel zu sein, doch besteht keiner'lei Gewähr' dafür, daß dh~ 

Judikatur dies~ Rechtsansicht au(h teilt J soferne im GebUhrengesetz 

keine entspr'echenden BestilTmungen vorgesehen sind. 

Den Erläuternden Bemerkungen kann auch darin nicht gefolgt werden, 

dab eine gehHrige Fortsetzung des Verfahrens gegeben 1st, wenn eine 
Zahlungserinnerung gern. § 8 des Entwurfes, gf:.'I1'läi5 ~ 10 bekämpft wird. der 

Streit bis zu einem der Gerichtshöfe des öffefitl lehen Rechtes h'inaufgeht 

und der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt wird. Wie man aus der 
derzeit laufenden Diskussion tiber die Entlastung des Verfassungs­

gerichtshofes weißt dauern dort Entscheidung@n mehrere Jahre und es 
besteht zumindest d(-:!l~zeit keinerlei erkennbare Lösung, wie man diesen 

Verzögerungen beH~oml1lt. Ganz abgesehen davon, ob diese Rechtsdnsicht der 

Erläuternd~n 8emerkungen von det' ,Judikatur getei 1t wird~ wäre eine der­

artig~ Vedängerung der Verjährungsfdst völHg unzumutbar und es mUßte 

daher ein Weg gefunden und ins Gesf.!tl aufqenommen werden, der solche, 

unter Umständen schikanöslniziierte VerjährungsVEtlängerungen verhin­
dert. 
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Es wird daher angeregt, daIJ eine Verzögerung der Entrichtung der 

GerithtsgebUhren, gleichgültig ob diese berechtigt oder unberechtigt 

erfolgt, lediglich bis zu drei Monaten zulässig ist. Wird nach drei 

/Vlonaten die Gerichtsgebühr nicht eingezahlt, wird die Verjährung fort­

gesetzt. iJies mUi3te auch für die Fälle der Bekämpfung .der Zahlungs­

erinnerung i~ Sinne der 9§ 8 und 10 des Entwurfes gelten, zumal ohnedies 

vorgesehen ist, dab zuviel oder zu Unrecht bezahlte Gebühren vom Bund zu 

refundieren sind. 

Der in diesem Zusammenhang im Abs.2 letzter Satz des § 6 vorgesehene 

Ausweg, nämlich dem 13ek'iagten durch Entrichtung der Gerichtsgebühr die 

Durchführung oder Fortsetzung des Verfahrens zu ermöglichen, erscheint 

nach Ansicht des Osterreichischen Rechtsanwaltskammertages nicht 

zielführend und würde wohl kaum eine Lösung des Verjährungsproblems zur 
Folge haben. 

Ein weiterer Einwand, der gegen die Bestirrmung des § 6 im Zusarmlen­

hang mit der Klagsausdehnung angebracht werden mul.3 ist der, daß Klags­

ausdehnungen ja nicht nur in Schriftsätzen, sondern sehr häufig in 

Verhandlungen erfolgen und erfolgen müssen, und ihre Unwirksamkeit dann 
zu Unzuköll1TIlichkeiten und Komplizierungen des Zugangs zum Recht führt, 

wenn z.B. in der selben Verhandlung in der die Klagsausdehnung vorge­
nommen wird, auch das Urteil gefällt wird. Es ist dann, nach der der­

zeitigen Fassung des § 6, völlig unklar) ob hinsicht lich des erwei­

terten Kl agebegehrens ein neuer Pt'ozeß geführt werden müdte, was nicht 

nur inhaltliche Bedenken zur Folge h"ätte, als dies dem Prinzip des ne 

Dis in idem widerspreChen würde, sondern auch einen prozessualen Jl,ufwand 

erfordern würde, der sicherlich nicht gen~chtfertigt ist. Da schließlich 

in einigen fällen, insbesondere z.B. im Falle der Einstweiligen 

Verfügung, die außerhalb eines Prozesses beantragt wird, auch keine 

Vorleistungspflicht besteht, wäre dies für den Fall der Klagsausdehnung 

in der Streitverhandlung ebenso denkbar, wobei allerdings sowohl für 

diesen Fall, als auch für den Fall des Antrags auf Erlassung einer 

Einstweiligen Verfügung außerhalb des Prozesses eine kurze Zahlungsfrist 

von 14 Tagen oder vier Wochen vorzusehen w·are. Diese fehlt nämlich 

hinsichtlich der unabh"angigen Einstweiligen Verfügung. 
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Gegen diese Bestimmung ist an und für sich nichts einzuwenden, doch 

wäre auch hier, so ~fje im Zusammenhang mit dem "9 6 besprochen, eine 

Befristung der Einzahlungs- oder Erg~nzungsverpflichtung angebracht. 
, 

Z}J § 10 Abs,.l: 

Die Bestimmung; daR eine Beschwerde gegen die Zahlungserinnerung 

keine aufschiebende Wirkung hat, ist dann wirkungslos~ wenn keine 
Befristung der Zahlungspflicht, wie dies zum § 6 angeregt wurde, 

besteht, da die Zahlungspflicht ja dann auf jeden Fall solange auf­
geschoben wird, bis Uber die Beschwerde, allenfalls im Verfahren vor den 
Gerichtshöfen öffentlichen Rechtes, mit den dort üblichen Verzögerungen, 
entschieden wird. Auch aus diesem Grund erscheint somit die Einsetzung 

von Befristungen im S 6 allenfans auch im ~ 8 empfehlenswert, zumal 
durch eine solche EinfUgungs wie schon zum ~ 6 ausgeführt, auch die 

llngewissheit einer sich in diesem Zusall1inenhang entwickelnden Judikatur 

beseitigt werden könnte. 

Es wird von der Hsterreichischen Rechtsanwaltschaft besonders 

begrü6t, da;:)· endlich einmal die Haftung der Parteienvertreter für 

GerichtsgebUhren gefallen ist. Leider ist die Beseitigung dieses 
"Sündenbock-Syndroms" nicht vHll ig durchgezogen, wozu noch in sp'aterer 

Folge Stellung genommen werden wird. 

Wenig verständlich ·ist aber die Bestimmung des Abs.3 des § 12, 

insbesonder'e im Zusammenhang mit der Bestimmung des § 30 Abs.2 ZPO., in 
der ja die Vorlage der Vollmacht durch Rechtsanw·alte zur Ausnahme wurde. 
Es scheint also auch in diesem Fall eine Haftung des nach ~ 38 ein­
schreitenden Rechtsanwaltes nicht gerechtfertigt, und andere Personen 

als Rechtsarl\l/alte schreiten in der Praxis nach § 38 niemals ein. 
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Oie Best immung, daß bei Pl"ivatank 1 agen kein Anspruch auf Bewi 11 igung 
der Verfahrenshilfe besteht, wenn die Privatanklage offenbar aussichts­

los ist, ist ,zwar offensichtlich a~IS dem ~ 63 Abs.l ZPO. übernorrmen 
worden, für das Strafverfahren aber deshalb nicht zielfUhrend, weil ja 
eine aussichtslose Privatanklag~ auf Grund der Bestimmungen der StPO. 
Uberhaupt nicht in Behandlung zu nehmen ist. 

zu § 2..12, 

Die dort enthaltenen Bestimmungen sind grundsätzlich zu begrüßtm, 

doch müssen Bedenken hinsichtlich der Ziffern I/f und 2/a angemeldet 
werden. Es ist kaum ver·tf't~tbar. daß Exekutionsprozesse, die unter 
Umständen Millionenwerte zum Inhalt haben, mit S lO.OOO'--lI oder 
Rangordnungsstreitigkeiten. deren Wert ebenfalls unter Umständen in die 
i~ii 11 ionen gehen kann, nur mit einer Bemessurlgsgrundlage von S 20.000, ... -

bewertet werden sollen. Nach Ansicht des gefertigten Osterreichischen 

Rechtsanwaltskanmertages könnten hinsichtlich dieser beiden Positionen 

ohne weiteres die Bewertungsgrundsätze der Jurisdiktionsnorm Anwendung 
finden, zumal erfahrungsgemäh f~ine besondere Schwierigkeit der EmU­

tlung der Bemessungsgrundlage nicht besteht. 

zu § 23: 

Die Bestilll11ung des Abs.2 Zif.4 wird au3erordel1tlich begrUßt, zumal 
die Streitigkeiten Uber NebengebUhren auch oftmals sehr beachtliche 
Beträge darstellen und daher die bisherige Ubung, sie mit einem kleinen 
Fixbetrag zu bewerten, unrichtig ist. 

Im Hinblick auf die sachliche Verbindung wird, bevor auf die 
Besprechung der weiteren BestilMlungen des Gesetzes eingegangen wird, 
eine Besprechung der Tarifposten 1 bis 4 vorgenommen. 
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Es wird darauf hingewiesen~ daß die Dreimonatsfrist, die oben im 
Zusammenhang mit dem ~ 6 als in das Gesetz aufzunehmen vorgeschlagen 
wurde, sich immerhin im falh: der Rückzahlung in der Anmerkung 4 zur 

TP.l bereits ~indet. 
Sehr begrül::>t wird die Bestimmung der Anm.5 9 wonach endlich festge­

ste"llt wird t dal:> die Parteien Anspruch auf Protokoll abschriften haben 

und es ist zu hoffen. daß diese ihnen auch ohne sonderliche Antr'äge 

automatisch übermittelt werden . 

. ~u Tarifl?ost ,3: 

Oie ersten 3 Positionen der TP.3 sindlm Hinblick auf die Bestimmung 
des ~ 502 Abs.2 Zif.2 ZPQ. in der Fassung der Novene unverst'ändlich, da 

bis zu S 15.000,~ die Anrufung des Obersten Gerichtshofes ausgeschlossen 

ist. Es wird daher angeregt, lediglich fUr die Wertgrenze zwischen 
.s 15.000,-- und S 30.000,-- eine Position in der TP.3 einzurühren. 

zu Jarifpost 4: 

Hier mud angemerkt werden, daß unter b) lediglich von Exekutions­

verfahren auf das unbewegl iche Vermögen gesprochen w'ird, wohingegen in 
der Anm.4 auch die gerichtliche Hinterlegung einer Urkunde, also offen­

sichtlich die Exekution auf Superädifikate gemeint ist. Ziv'ilrechtlich 
sind aber Superädifikate bewegliche Sachen und es w"are daher zum Zwecke 

der Klarheit empfehlenswert, dies in der Uberschrift zur TP.4 b zu 

vermerken. 

Aufs Schärfste entgegengetreten werden muß der Bestimmung der Zif.9 

der Anmerkungen zur TP.4, wo wiederum die Parteienvertreter als 
"Sündenböcke!! herangezogen werden, obwohl dies sachlich bestimmt nicht 
gerechtfertigt ist. Das Problem ist betragsmäßig deshalb nicht von 
übermäßiger Bed~utung, weil es sich um rel ativ gerinfügige Beträge 

handelt. Es muß aber endlich mit dem System aufgehört werden~ daß 

Personen, di~ lediglich als ErfUllungsgehilfen der streitenden bzw. 
antragstellenden Parteien auftreten, Haftungen zu Ubernehmen haben, die 
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sachlich nicht begrUndet sind. Wenn das Mediengesetz sich entschließen 

konnte den "Sündenbock" verantwortlicher Redakteur aus der österreichi­
schen Rechtsordnung zu entfernen, und wenn im gegenst'ändlichen Entwurf 

im .~ 12 Abs.2 ausdrücklich festgelegt wird, dar.~ die Parteierlvertr(~ter 

für die GerichtsgebUhren nicht haften, ist in keiner W~ise einzusehen, 

da!) sie für gerade diese Position, nämlich die TP.4b, zur Haftung 

herangezogen werden sollen. Det Osterreichische Rechtsanwaltskanrnertag 

heantragt daher die Anmerkung 9 zur TP.4 ersatzlos zu streichen. 

zu § 26: 

Oie Bestimmungen dieses Paragraphen im Zusammenhalt mit den beiden 

Tarifposten, die sich auf Konkurs- und Ausgleichverfahren beziehen. 

finden die lustimmvog des Osterreichischen Rechtsanwaltskamnertages, mit 

Ausnahme des Punktes .3 der Anmerk.ungen zu "fP.5. Oie da~in enthaltenen 

Gebühren sind so nied"ig, dal) die Erwähnung einer Haftung dritter 

Personen geradezu unverständ'jich ist. Grundsätzlich gilt aber' das was zu 

Anm.9 zu TP.4 ge5agt wurdet sodalj die ersatzlose Streichung dieser 

Bestimmung auch in der TP.5 beantragt wir'd. 

Ansonsten ist es durchaus zu beqrUßen, daß durch die BestinJllung der 

TP.6 Klarheit über die Gebühren im Konkursverfahren erzielt wird . 

. zu § 27: 

(,egen dü:! Bestimmung ist inha1tl ich wenig einzuwenden, doch 

erscheint sie, im Hinblick auf die durch Abs.2 gegebene eventuelle 

Notwendigkeit einer prozessualen Ourchsetzung der Regressforderung des 

Erben, nicht sehr glücklich. Es kann~ nach Ansicht des gefertigten 
Osterreichischen Rechtsanwaltskammertages, keine besondere Schwierigkeit 

darin bestehen~ die VerlassenschaftsgebUhr von Vornerherein nicht nur 

den Erben, sondern auch den Pflichtteilsnehmern, Verm'ächtnisnehmern etc. 
aufzuerlegen und damit allfällige prozessuale Auseinandersetzungen zu 
vermeiden. Schlie~lich ergeben sich ja die Aufteilungsverhältnisse einer 

Verlassenschaft aus dem Verfahren selbst und daher kann auch die Auf­

teilung der' Gebühr auf die Begüns.tigten keine sonderliche Rone spielen. 
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Bezüglich der Bestimmungen des Entwurfes. im Zusammenhang mit 

grundbücher'lichen Eintragungen sind keim-.: Einwände zu erheben, nicht nur 

deshal b, weil sich diese Best imrnungen we'itgehend an die bi sherigen 

Bestimmungen i1alten, sondern auch deshalb, weil die Einbeziehung des 

Baurechtes in die GebUhrenpflicht eine Maßnahme ist, der man Berechti­

gung keineswegs absprechen kann_ 

Einwände müssen? ebenso wie im Falle der TP.4a Aum.9 und der TP.5 

Anm.3, gegen die Anrn.4 zur TP.9a aus den bereits erwähnten Gründen 

gemacht werden. Ergänzend sei ln diesem Zusammenhang noch ausgeführt, 
daß es wirtschaftlich kaum vorstellbar ist Haftungsbeteiiigungen 

einzuführen, die den geringfügigen Betrag von S 120~-- oder gar weniger 

ausmacht'!O. Auöerdem muf) diwauf hingewiesen wel~den, daß kaum eine Eingabe 

in Grundbuchssachen vorkornmen dürfte, die ohne Gerichtskostenmarken oder 

Freistempelvordrucke erfolgt. Es ist daher auch diese Sestirmnung ersatz­

los zu streichen. 

~. 30 und TP _,7.= 

Eingans rnu!3 get~Ugt wer'd(:m~ daß in einem so gut aufgebauten Gesetz 

wie diesem, der § 30 mit der TP.7 koinzidiert und nicht entweder die 
Best immung über Gebühnm im Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren entweder 

innerhalb des Gesetzes früher angl:!setzt ist oder die TP.7 eine höhere 
Zahl bekommt.. 

Inhaltlich ist gegen die vorgeschlagene Regelung lediglich insofern 

ein Einwand zu erhl:ben, als die Regelung des § 30 Abs.3 kaum gerecht­
fertigt erscheint. Bei einer GebUhr von S 100,--, ist eine Auf teilung 

hinsichtlich Erfolg oder Mißerfolg wohl kaum sinnvoll, da der darnit 

verbundene V!:!r\'IIaltungsaufwand weit über den allenfalls erzielbaren Erlös 

hinausgeht. Es könnte daher durchaus bei der Regelung des bisherigen 
Paragraphen 30 des GerichtsgebUhrengesetzes 1962 bleiben. 

zu Ta"ifpo~t ~O:. 

Beachtliche BF!denken müssen gegen die Bestirrmung der TP.I0 Zif.3, 

sowe'it sie sich auf die ErriChtung von Zweigniederlassungen auslän-
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diseher Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschr1nkter 

Haftung beziehen, angemeldet werden. Vom Standpunkt der Steuerhoheit ist 

es fraglich, ob überhaupt die MHglichkeit besteht, daß eine inl.ldische 

Behörde a1s Bemessungsgrundlage für die Ernrittlung einer Abgabe das 

Kapital einer: ausländischen Gesellschaft heranzieht. Wesentlich ent­

scheidender Ül diesem Zusarrmenhang ist aber die wirtscha.ftliche Seite 

der Angelegenheit. 5 Promilie des Grund- oder StaJrlITlkapitals eines inter­
nationalen Ko~zerns, welches in die Milliarden Dollar gehen kann t macht 

einen derart hohen Betrag aus, dad solche Firmen keine inländischen 
Zweigniederlassungen gründen werden. Dies bedeutet aber, oder könnte 

zumindest bedeuten, daß der österreichischen Wirtschaft schwere Schädi­

gungen entstehen und es geht wohl nicht an. im Wege eines Gerichts- und 
JustizverwaltungsgebUhrengesetzes wirtschaftspolitische Entscheidungen 

von so großer Tragweite zu rä 11 en, 

Es ist auch in keiner Weise einzusehen, warum die Errichtung von 

Zweigniederlassungen ausländiscber Gesellschaften und ihre Eintragung in 
das inrandische Handelsregister bestraft werden sollen l.md gegenüber den 

durchaus sinnvollen Gebühren der Tarifpost 10/4b~ übermäßige GebUhren­

belastungen vorgesehen werden sollten. 

So verniinftig die fixe Gebühr für die Err'ichtur!g von Zweignieder-
1assungen im al"lgemeinenist, mUiJte sie sowohl für inländische als auch 
für ausländische Gesellschaften gelten. 

Sollte diese Bestimnung nicht ge~ndert werden, so wird sie obendrein 

den Nebeneffekt haben" da!.) niemals Zweigniederlassungen ausländischer 
Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung ge­

gründet werden. sondern sogenannte in ländi sehe Gi.:-se 11 schaften, womögl i eh 

mit dem Mindestkapital, zur Gründung kOi1111en~ sodaß ein zusätzl ich(~s 

Abgabenaufkommen nicht zu erwarten ist. Der optiSCh ungünstige Eindruck 

könnte aber wirtschaft 1 iche Schäden herbeiführen, die in keinem Verhäit­
n i$ zu einem an fäll i gen gel egent 1 'iehen f\bgabenaufkorrrner. stehen. 

Gegen diese Tarifpost müssen zahlreiche grundlegende Bedenken ange­
meldet werden. Das Verfahren auf Grund von Privatanklagen entspricht im 

Wesent" lehen dem Zivi lvel'fahren~ wenn es auch nach den BestinlTlungen der 

StPO abzufUhren ist. Da im Zivilverfahren erfreulicher-und vernUnftiger-
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weise eine Pau5chalgebUhr eingefUiu,t wurde~ ~iäre es nur' sinnvoll und 

Ylird vom gefertigten Osterreichischen Rechtsanwa1tskammel'tag empfohlen, 

das System der PalischalgebUhren auch für das Privatank1age'lerfahren 

anzuwenden. Oh~ gegenst'andliche R{~gelung macht närrdich den Eindruck, ais 

ob es im Pri~ata!lk·lagevl:::rfahren ledi~l1ich einen Schrifts.atz, nämlich die 

Privatanklage SE:'lDst~ gäbe~ was in hdnet Weise den Tatsachen ent­

spricht, da in zahlreichen Fällen. lnsbesondere~ soweit es sich zum 

Beispiel um Presseprozesse auf Grund des § 111 StGB. handelt. zahlreiche 

Schriftsätze gewechselt werden. Von einer EingabengebUhr, die nur einmal 

zu entrichten ist~ zu sprechen, ist demnach im Privatanklageverfahren 

fa 1 5ch. 

lJa aber das Privataflk1a~leverfahren n"icht sc wie früher ledigHch, 

abgesehen von der Presse-Ehrenbeleidigung~ die Bassena-Prozesse umfaßt, 

sondern zahlreiche Delikte zu den Privatanklagedelikten im neuen Straf­
gesetzbuch wurden, ist auch in diesem Verfahren der Wechsel von Schrift­

s"atzen, mehrere Verhandlungen etc., üblich. 

Es wird zugegeDt#,g dad die BestiiIlll'lUng des § 6 t rüiml ich betreffend 

dü~ Untätigkeit des (ierü.:htes bei Nichteinbringlmg dei' Pauschaigebühr im 

Strafverfahren kaum vertretbat~ ist,. doch rechtfertigt dies sicherlich 

nicht, Parteienvertreter für B(;~h'äge ',Ion S 600,.--~S lOO,~- oder S 800,·­

haftbat~ zu machen, sodab auch diese ßestirnmung~ f~benso wi~ in den beiden 

and~ren bereits besprocrH~llen Fällen, wegl.ufallen n"atte. Richtig wäre, 

die Tarifpost 13 in der Weise aufzubauen, daß fUr das erstinstanzliehe 

Verfahren eine PaLIscha"'gebUhr von S 600,-,~, für das zweitinstanzl iehe 

Verfanren~ soferne es sich VOY' dem Oberl andesgericht abspielt, eine Pau­

schalgebUhr von S 700,-- und für das zweitinstanzliehe Verfahren, sollte 

es ausnahmsweise vor dem Obersten Gerichts;hof abgeführt werden, eine 

PauschalgebUhr von S 800,~·- zu best·immen. 

Uberflüssig und mit großem VerwaltungsalJfwand ohne entsprechendem 

Erg(~bnis verbund~n ist die ßestimrnung der Anmerkung 4 hinsichtlich des 

zelmprozentigen Zuschlages pro Beschuhhgtem,. SolHe man tatsächlich in 

diesem Fall eine ;~ehrleistun9 des Gerichtes berücksichtigen wollen,. 

könnte dies ebenfalls in der PauschalgebUhr Berilcksichtigung finden, so 

wie dies beim Zivilprozed der Fall ist. 
~)edenfalls w'är'e die "Sündenbock-Funktion" der Parteümvertreter- auch 

nier zu beseitigen. 
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Richtig ist der Hinweis irl der Anmerkung 1 zu TP.13 daß in der 
GebUhr, gleichgUltig ob es sich um eine Eingaben- oder PauschalgebUhr 
handelt~ je eine Protokollsabschrift enthalten ist. Allerdings dUrfte 

dieser Hinweis nicht genügen, um dif:l rechtsstaat.swidrig8 Praxis des 
landesgerichtes für Strafsachen Wien und des Strafbezirksgerichtes Wien 
zu beseitige", bei welchen heiden Gerichten Protokoll abschriften nur mit 
MUhe zu erlangen sind und Uberdies fUr jede Seite eine SchreibgebUhr 

entrichtet werden muß. Es wird daher angeregt~ entweder in das Gesetz, 
oder aber zumindest in die Anmerkung zu Tarifpost 13. expressis verbis 
die Verpflichtung der Gerichte aufzunehmen~ den Parteien je eine 
Protokollsabschrift ohne zusätzliche GebUhr und ohne gesonderten Antrag 
zuzustellen. 

Auf3erdem mü!)te der 9 271/5 StPO. dahingehend geänder't werden, daß 

den Parteil.~n ~in .A!l~e.r~ auf Zustel'lung einer Protokollsabschrift 
zusteht. 

Die Ersetzung des Bogens durch die Seite ist ebenso zu begrUßen wie 

eine Reihe von GebÜhrenbefreiungen t die sich aus den Anmerkungen 
ergeben. Nicht verständlich\st allerdings, wieso eine GebUhr für eine 

AbSChrift, die nur aus Anl aß des Einbindens der Urhmdensammlun9 her­
gestellt werden muß, Uberhaupt anfallen kann. Das Einbinden der Urkun­
densarrmiung findet zu einem Zeitpunkt statt~ wenn der Rechtsvorgang 
bereits abgeschlossen ist und hat mit der Tätigkeit der Parteien nichts 
Zü tun, soda~-; auch eine Gebühr schon begrHfsm"äßig kaum vorgeschrieben 
werden karm. 

Die Bestimmung, daß fUr den Fall der Nichteinbringung oder unvoll­
st'andigen Einbringung einer Gebühr' auf jeden Fall Jas eineinhalbfache 
bezahlt werden mur~, ist nicht b~grUl1det. Sowohl die Nichtzahiung als 

auch die nicht vollständ1ge Zahlung von GebUhren mag auf IrrtUmern 
beruhen, und es ist keineswegs einzusehen, daf3 dieSE! sofort und ohne 

jegl iche Auffm"derung und KOrf'ekturmögl'ichl<eit bestraft wer'den müssen. 
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Der gegenwärtige blstand t daß die Nachbringung der Gebühr auf Grund 

einer Aufforderung durch das Gericht ohne Bestr~.fung möglich ist, 
entspY"icht der Ger'echt igkeit, sichert das Aufkomrll(~n und müßt~ auch 1m 

neuen Gesetz beibehalten \\I(:?rden. Erst bei Ub'~r'schreitung bestirrmter 

Ft'isten wäre,'a1'lenfalls eine Gebührenerhöhung zu rechtfertigen. 

Zu Artikp.l II : 

Es muß grundsätzlich abgelehnt werden, daÄ zwei verschiedene Gesetze 

in einem Gesetz geändert oder novelliert werden. Dies gilt im gegen­

ständlichen Fall umsomehr, als es sich bei dem Gerichts- und Justiz­

verwaltungsgebUhrengesetz 1985 um ein völl ig neues Gesetz handelt, 

wohingegen der Artikel II lediglich Änderungen des gerichtlichen 

E1nbringungsgesetzes 1962 vorsieht. 

3ezUglich des Inhaltes dieses Artikels Ir muß darauf verwiesen 

werden, daß bereits bei der Besprechung des Artikel I, die Anregung 

gemacht wurde, den § 1 a des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 

ersatzlos zu streichen und die Ausfertigungskosten in die Gerichts­
gebühren zu ink(wporieren. Geschieht d'ies nicht \t{are d'ie wirklich 

hervorragende Verbesserung des Bereiches der GerichtsgebUhren nur halb 

erreicht, weil neben den relativ einfach zu handhabenden GebUhren des 

neuer! Entwurfe::;, die t\usfertigungskosten als el"dtischer Block und als 

UberflUssige Komplikation hinderlich bestehen blieben. 

Zudem "ist d~~r § 1 a des Gerichtlichen Einbringuflgsgesetzes auch 

insofer'n ein Fr'emdkörper, ais er nicht in ein Einbr'ütgungsgesetz sondern 
in ein GebUhrengesetz gehört. 

Zu Artikel IlI: 

Die Anderung des § 27 Abs.l des WOhnungseigentumsgesetzes 1975 ist 

in der vorgeschlagenen Form ulivel"ständl'ich. Dle Tarifpost 12 lit.c 

enthält neun versch'h:!dene Gebührenfälle und es wäre daher dChtig, als 

zt~hnten Fall das im § 26 des Wohnungst~i gentumsgesetzes 1975 genannte 

Ver'fahren anzuführen. Erst dann wäre gegen die vorgeschlagene Novel­
lierung nichts einzuwenden. 
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BezUglich der Ubergangsbest1nmungen ersth~1nt die Regelung des 
Absattf:s 1 insofern nicht vertretbar. als in diesen hufenden Verfahren 
schon GebUhren, die die PauschalgebUhr gern. TP.l bis 4 erreichen oder 
Uberschreite~. entr~chtet worden ~ind. Es ist nicnt einzusehen, daß 
durc.h die Tatsachi;;!. daß ein ?rozeß über die \Jahreswende 1984/85 hinaus 

läuft, dieser schlechter zu stellen ist. als wäre d,as Verfahren erst 
nach d~m 31.12.1984 begonnen worden. 

Das gh:icne gilt fül'~ die Bestimmungen der Absätle 2 und 3, wobei 

eine vHllige Unvertretbarkeit hinsichtlich der Haftung der Parteien­

vertreter besteht. Vertretbar ist allerdings die im Abs.2 des ~ 2 ent­

halterle Vorschri ft, daß bei Fo.r't,setzungsanträgen unterbrochener Exeku­

tionen die Pauschalgt.?bühr gern. TP.4 zu ent.richtenlst, zumal es sich 

dabei praktisch um neue Exekutionsverfahren handelt. Umsowenig<::r ist 

aber dann einzusehen warum di~ Vorauszahlungspflicht gem'ci;3 der §§ 6 bis 

9 nicht 'gelten soll, dafür aber die Haftung im Sinne des Absatzes 3. Es 

wird angeregt, den ~ 2 in seinen Absätzen 1 bis 3 im Sinne dieser 
Stellungnahme zu ändern. 

Zusammenfassend muß gesagt wer'den;;, daß die Durchführung der Refotm 

einen wesentlichen Fortschritt im }Hnolick auf Erleichtt:nmg des Zugangs 

zum ReCht und Verwaltullgsvereintachung darstellt, und daß der Osterrei­

chische Rechtsanwaltskarnmertag d(~r Hoffnung Ausdruck verleiht. daß diese 

Reform tatsächl ich mit l.Jänner 1985 in Kraf.t tritt. 

Die Stellungnahme de.r. Rechtsanwaltskammer für Kärnten ist. 

angeschlossen .. 

Wien, am 15.Juni 1984 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

I)r.SCHU?PICH 
Präsldent. 

, . 
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RECHTS.~NWAlTSKAMME N 
9020 KLtI,GENFURT· PURTSCHER STRASSE 1/1 . FErtJmu;.,;~tf:~~~ti1~!l70 ,------------, .. '-_._-----_ .. _-_._-_._ .. _------

An den 
Österreichischen REchts­
anwal t sk amIne rtag 

Rotenturmstraße [3 
Postfach 612 
1011 Wie n 

Betrifft: 

Sehr geehrte Herren Kollegen! 

• 

1984-05-01 

GZ, -82/64- Dr. D./P. 

Wir danken fUr die Übermittlung der Stellungnahme vom 27.3.1984. 

Aufgrund der aus dem Kreise unserer Kollegen inzwischen einge­

langten Stellungnahmen erlauben wir uns folgende, in den 

weiteren Verhandlungen und Begutachtungen vorzubrjngende Argu­

mente mitzuteilen, die in der bisherigen Stellungnahme des ÖRAK 

noch nicht oder nicht so det13i.lliert e.nthaltt=m sind: 

Sämtliche Gerichtsgebühren w~ren Brst nach Beendigung des Ver­

fahrens zu entrichten. 

Diese Regelung wäre eine wesentliche Erleichterung des Zuganges 

zum Recht. Sie wUrde auch gestatten, die GerichtsgebUhreri dem­

jenigen aufzuerlegen, da} das Gerichtsverfahren Ifverschuldetll 

hat. Das i8t ja nicht der Kläger t der wegen des Verhaltens des 

Beklagten gezwungen ist, die Hilfe des Gerichtes in Anspruch 

zu nehmen, aber auch nicht der Beklagte, der sich gegen eine 

ungerechtfertigte Klageführung wehrt, sondern eben derjenige, 

der die berechtigten Ansprüche der anderen Prozeßpartei be­

stritten oder eben auch nur nicht erfUllt hat. Diese Frage 

kann aber Brst nach rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens 
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eindeutig geklärt werden. 

Der Zivilprozeß ist ja kein Wirtschaftsbetrieb des Bundes, sondern 

eine kult~relle Einrichtung, die denjenigen, der mit Rec~t Bein 

Recht Bucht, 'nicht auch noch finanziell belasten soll. Es ist eben 

eine vornehme Aufgabe der Gemeinschaft, auch dem Einzelnen zu 

seinem Recht zu verhelfen. An sich gibt BS eine derartige Regelung 

bereits im Bereich der Verfahrenshilfe. Auf die Durchsetzung seines 

Rechtes hat aber nicht nur der mittellose Stastsbilrger Anspruch, 

sondern jeder. 

Eine solche Regelung wUrde auch nicht so weit gehen, wie beispiels­

halber das UnterhaltsNoxschuBgssstz ~der das Insolvenzgeldgesetz, 

wo dem Rechtsuchenden nicht nur Rechtshilfe gewährt, sondern sein 

Anspruch sogar vom Staat für den Schuldner bevorschußt wird. 

EIne kostenlose Hilfe des Gerichtes für denjenigen, der im Recht 

ist, ist eine wichtigere kultlJrelle Aufgabe als die Subventionierung 

von Bundestheatern und Festspielen oder der Ankauf von zweifelhaften 

l!Kunstwerken" oder die Subventionierung defizitärer Staatsbetriebe, 

diB nicht allen Staatsbürgern gleich dienpn. 

Es ist aber auch zu hoffen, daß eine erst Flach Beendigung des Ver­

fahrens mögliche GerichtsgebUhreneinhebung zu einer Beschleunigung 

dieser Verfahren fUhren wird, zumal ja dem einzelnen Staatsbürger 

nicht zugemutet werden kanil~ für eine ~och nicht erbrachte Leistung, 

von der der Zeitpunkt der Beendigung ebensowenig ~orauAgesehen werderl 

kann, wie der Erfolg dieser leietullg, von vornherein ein Entgelt zu 
leisten. 

Dagegen ist die jetzt im EntwlJrf vorgesehene MHglichkelt r daß die 

Gerichte UberhalJpt erst tätig werden mUssen, wenn die Pauschalgeb0hr 

erlegt ist, eine wesentliche Erschwbrnls des Zuga~ges zum Recht. 

Diese Rege1unu schafft darUberhinaus euch rechtliche Probleme, 

zum Beispiel 'bei der Einhaltung materiell-rechtlicher 0der prozeßualer 

Fristen oder in Fällen irrtümlicher Fehlberechnung der PauBchalgebUhr. 

Bei einer nachträglichen EinhBbung der Gebühr könnte die Mithaftung 

des Rechtsanwaltes rUr diese Ge~ichtsgebGhren nicht nur in der Theorie, 

sondern eben auch in der Praxis ~ermieden werden. 
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GebUhrenfrej~eit im Exekulionaverfahren: 
--------'---~ .. _------.. -._._,_--..-_ ..... _-----_.-
1m ExekutionSVBrfB~ren steht fesl, daß dje betr~ibende Partei 

recht und die verpf11chtate Partei unrecht hat 

Eine echte' Slaatsaufgabe im Dienste der Gemeinschaft ist es, 

nicht nur R.cht zu sprechen, sondern das Recht auch durchzusetzen. 

Ein nicht durchgesetztes Recht schädigt die Autorität dca Staates. 

Es ist unzumutbar, daO der Staat, wenn er unfähig ist, das von 

ihm für den Einzelne!l gesetzte Recht auch durchzusetzen, den 

Einzelnen dafür auch noch mit vor ihm zu tragenden Gebühren 

bestraft. 

Sicherlith kann das Exekutionsverfahren nJcht völlig gebührenfrei 

geführt werden. Für diese Gebühren wäre aber nur die verpflichtete 

Partei und nicht die betreibende Partei haftbar zu machen. 

Dies mUßte auch fUr die VollzugsgebUhren gelten. 

Die EntscheidunysgebUhren sallten aus der PSIJschalgebUhr ausge­

schieden und gesondel't. eJngehoben werden. 

Eine EntscheidungsgebUhr wäfe aber nur rUr eine Entscheidung ein­

zuheben, die tatsächlich mit einer entspreehenden Arbeit des 

Gerichtes verbunden ist, also bei streitigeo Entscheidungen. 

Die Erlassung eines Zahlungsbefehle im Mahnverfahren, eines 

Wechselzahlungsauftrages, eines Anerkenntnis- oder Versäumung~­

urteiles verursacht ja keine ins Gewicht fallende richterliche 

Tätigkeit. Auch der Staat soll,te nur ein solches Entgelt verlangen, 

das an einer echten Tätigkeit seiner Beamten gemessen werden kann. 

Der nicht nur im Interesse der Parteien sondern erfa~rungBgemäß 

auch der Richter liegende !~bsehluß eines Vergleiches würde durch 

die GebUhrenfreiheit des V~r~leic~es (sowohl nach dem Gerichts­

gebilhrengesetz als auch nach dem GebUhrengesetz!) wesentlich ge­

fördert werden. Die BemesBungsgrundlage der Entsch_idungsg~bUhr 

hätte sich nach dem Inhalt der tatsächlichen Entscheidung zu 

richten. 

Aufzuerlegen wäre die Entsc:heidun9sgebOhr wiC'!der nur 1m Verhält·· 

nie des Obsiegens lind UnteTliegens, wobei auch die Entscheidungs-
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gebUh~ erst nach rechtskr~ftigem Abschluß'des Verfahrens nach Maßgabe 

des Endergebnisses vorlu~chreiben wäre. 

Bei der EntscheidungsgebUhr könnte eins Steigerung des Prozentsatzes 

in den hHh~ren Instanzen deshalb vertreten werden, wOll die Ent­

scheidung der höheren Instan.zen als "höherwerLig" anzusehen ist 1 

sn der Entscheidung der nberen Instanzen sber auch mehr Richter 

m1twirken. 

Eine uOfschußweise v~rzubringBndB PauschalgebUtlr im Zivilprozeß 

wäre so zu staffeln, daß 

a) bei EinlAitung des Verfahrens der Kläger 25 % der Pauschalgebühr 

beizubringen hat t wobei im Falle eines VB~säumungs- oder Anerkenntnis­

urteiles oder eines Vcirgleiches vor Durchführung eines Beweisver­

fahrens die restlichen 'lS ~o der Pauschalgebühr nicht anfallen 

b) bei Bestreitung vor Durchführung des BeweisverfBhrens 

aal der Kläger weifere 25 % der PauschalgebUhr 

bb) der Beklagte 50 % dar PauschalgebUhr 

heitubringen hätte. 

Wenn die Regelung beibetlallen wird, daß das Gericht ohne Vorschuß­

leistung durch den Kläger nicht tätig werden muß, dann mUßfe auch 

eine Regelung getroffen werdon, daß bei Nichterlag der PauschalgebUhr 

durch den Beklagten wiederum ein Versäu~u~gsurteil gefällt werden kenn. 

Was fUr die eine ProzeOpartei recht ist 1 muB fUr die andere Prozeß­

partei auch gelten .. 

Mit vorzUglicher und kollegialer Hochachtung 

F 0 r d 0," A U 8 S c h u 8 
der R8chtsanw~ttskamm9r für Kärnten 

in Kfagerdurt .' 
Oe, Prl!eld~"t: 1"'\ / 

J<:/\ ,~ /\ / 
\\l! V\ ; \.,\" .} 4 /: f\v'\-.. / 
,v '-' '-4/\/ ')( V vl 

lJ 
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